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    Verkehrsverbindungen           Bus     181         Haltestelle: Selerweg
    zur Mitgliederversammlung:      Busse M 82, 282,  284  Haltestelle: Neue Filandastr.

     Bus     X 83  Haltestelle: Steglitzer Damm/Bismarckstr.

Einladung
Die diesjährige

Mitgliederversammlung
(§ 10, Ziff. 1 der Satzung)

des Mieterbund (Wohnungsverein) des Verwaltungsbezirks Steglitz e. V. wird am

Montag  , dem 23. Juni 2014

Beginn 19.00 Uhr - Einlass ab 18.30 Uhr -
 Im

Seniorenclub Steglitz  
Selerweg 18, 12169 Berlin – Steglitz

stattfinden. Anfahrtsskizze Seite 8
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Mieterbund (Wohnungsverein) des Verwaltungsbezirks Steglitz e.V.

Aktuelles ... Informationen ... Rechtsfragen



Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 23.6.2014:

1. Geschäftliche Mitteilungen
2. Bestätigung der Ersatzbestellung der Kassenprüfer
3. Geschäftsbericht für 2013
4. Bilanz per 31.12.2013 mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2013
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache über die Punkte 2 bis 4
7. Beschlussfassung zur Bilanz per 31.12.2013

mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2013
8. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
9. Wahl des Vorstands
10. Haushaltsplanfestsetzung für 2014
11. Verschiedenes

Zu Ihrer Vorabinformation liegen die Bilanz per 31.12.2013 mit  Gewinn- und Verlustrechnung für
2013 sowie der Haushaltsplan für 2014 in der Zeit vom 16.06. – 20.06.2014 in unserer Geschäftsstel-
le zur Einsichtnahme aus. Mitglieder, die hierzu an speziellen Auskünften interessiert sind, bitten wir,
sich mit der Geschäftsstelle zur Vereinbarung eines Termins in Verbindung zu setzen. Die zuständi-
gen Vorstandsmitglieder stehen dann für Erläuterungen zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist ausschließlich unseren Mitgliedern vorbehalten. Bit-
te halten Sie am Eingang Ihre Mitgliedskarte bereit.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Nichtmitglieder  (z.  B.  Ehegatten,  Kinder)  dürfen  -  ohne  Stimmrecht  und  ohne  Rederecht  -  nur
teilnehmen, wenn das den Vorsitz führende Vorstandsmitglied vor Versammlungsbeginn zugestimmt
hat und ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Am Tag unserer Mitgliederversammlung, dem 23.06.2014, bleibt unsere Geschäftsstelle 
geschlossen.

Klaus Wehnert – 1. Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2    Tagesordnung der Mitgliederversammlung 
Seite 3    Editorial – Beitragszahlung – Impressum
Seite 4    Rückblick auf 2013 / Ausblick auf 2014 ff
               Neuwahl des Vorstands 
Seite 5    Neue Pflichtangaben hins. der energetischen Qualität
Seite 7    Zahlungshinweise
Seite 8    Anfahrtsskizze
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Editorial

Im Mittelpunkt der Mai 2014-Ausgabe der Mieter-
zeitung steht die Einladung zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung mit gleichzeitig turnusgemä-
ßer Neuwahl des Vorstandes – hierzu finden Sie
unter „Neuwahl des Vorstandes“ weitere Informa-
tionen.

Zur Beachtung aber auch empfohlen die Ausfüh-
rungen zur energetischen Qualität von Wohnim-
mobilien nach der novellierten Energie-Einspar-
verordnung (EnEv 2014), die durch leider  über-
bordende Angaben  –  zumal  im  Abkürzungsbe-
reich – die die Wohl  gemeinte Transparenz für
den Mieter bringen sollen, dem Verständnis ohne
weiteres auf den ersten Blick sich aber  entzie-
hen.

Klaus Wehnert
1. Vorsitzender

Beitragszahlungen

Wie Ihnen bei Eintritt in den Mieterbund oder im
weiteren  Verlauf  Ihrer  Mitgliedschaft  mitgeteilt
wurde, beträgt der Jahresbeitrag 25.- Euro. Nach
§ 8 der Satzung ist er am 1.1. eines jeden Jahres
fällig.
Eine Vielzahl von Mitgliedern haben uns für den
Beitrag  Lastschrifteinzugsermächtigung  erteilt.
Der  Einzug  bzw.  der  Versuch  des  Beitragsein-
zugs ist auch bereits erfolgt, dies sogar nach Se-

pa-Bedingungen.
Leider erinnern sich nicht alle betroffenen Mitglie-
der bei  Kontenwechsel  an die dem Mieterbund
gegebene  Lastschriftermächtigung.  Angesichts
der nur jährlich einmaligen Abbuchung des Bei-
trags  ist  dies  auch  bedingt  verständlich.  Aller-
dings ist jetzt höchste Zeit zu prüfen, ob es uns
gelungen  ist,  den  Beitrag  abzubuchen.  Sollte
dies nicht der Fall  sein,  besteht höchste Dring-
lichkeit,  entweder  die  Einzugsermächtigung auf
einen  zutreffenden  Stand  zu  bringen  oder  den
Beitrag selbst zu überweisen.
Zeitnah nach Erhalt dieses Heftes werden wir mit
dem Mahnverfahren beginnen. Und dieses Ver-
fahren ist leider aufwändig, so dass wir wie bis-
her veranlasst sind, Mahngebühren zu erheben.
Wir bitten Sie daher inständig: Prüfen Sie, ob der
Beitrag im März abgebucht werden konnte oder
Sie  ihn  selbst  überwiesen  haben.  Sollte  dies
nicht der Fall  sein, überweisen Sie den Beitrag
bitte  unverzüglich.  Mit  diesen  Maßnahmen  er-
sparen Sie sich sonst anfallende Mahngebühren.
Mangels Mitteilung der zutreffenden Bankverbin-
dung  oder  wegen  Kontounterdeckung  bereits
entstandene Rücklastschriftgebühren werden bei
passender Gelegenheit erhoben!

Herr Winfried Belz, geboren am 29.04.1934,
ist am 23.12.2013 verstorben.

Herr Belz war Zweiter Vorsitzender von
1996 bis 2008.

Seinen Funktionsbereich Technik hat er in
hervorragender Weise wahrgenommen und
damit zur Erhaltung und Verbesserung der
Wohnqualität in unseren Wohnanlagen we-

sentlich beigetragen.
In Erinnerung bleibt ein in Wort und Tat zu-

packender Mensch, offenherzig und ge-
recht denkend.
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des Verwaltungsbezirks Steglitz e.V.
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Telefon      7 96 55 82, Fax: 7 95 30 79
Email        info@mieterbund-steglitz.de
V.i.S.d.P.  1. Vorsitzender Klaus Wehnert



Rückblick auf 2013 / Ausblick auf 2014 ff

Die  Mitgliederzahl betrug  am 31.12.2013  1528
bei Neueintritten von 83 und Austritten  / Sterbe-
fällen von 118.
Die Beratung der Mitglieder ist unverändert hoch
mit 824 Fällen, die sich aufgrund der Kompliziert-
heit  der  Materie  immer  aufwendiger  gestaltet,
ausgeführt fast ausschließlich vor Ort in unserer
Geschäftsstelle  durch  unseren  2  Vorsitzenden
und  nach  Ausscheiden  einer  mit  der  Beratung
befassten  Mitarbeiterin  nunmehr  durch  einen
Rechtsanwalt ebenfalls in unserer Geschäftsstel-
le.

Zur Wohnungsverwaltung ist anzumerken: Miet-
höhe konstant, relativ wenige Wohnungswechsel
vornehmlich aus Altergründen / Ableben.
Bei  den  Wohnungswechseln  war  regelmäßig
Vollmodernisierung erforderlich.
Aufwand hierfür rd. 100 T€, bei Kosten je Woh-
nung 10  - 35 T€.

Die notwendigen Großreparaturen beschränkten
sich  gegenüber  den  Vorjahren auf  rd.  170  T€,
ohne  energetischen  Maßnahmen,  die  in  2014
wieder aufgenommen werden mit der Dachdäm-
mung in der Wohnanlage 6, Blumenweg 21 – 24.
Die Häuser Blumenweg 21 – 21 a werden inso-
weit zurückstellt  bis zur Klärung einer Dachauf-
stockung (Flachdach).

In Anbetracht der zukünftigen Großmaßnahmen

in 2014

– Dachdämmung wie zuvor
– Dachgeschossausbau Blumenweg 14 a
– sowie ab 2015
– Dachaufstockung oder -dämmung wie zu-

vor
– Dachgeschossausbau insgesamt in WA 1

Bismarckstr. 46 – 47 c

wurde beim Abschluss 2013 ein Reservepolster
in  Form einer  Rücklage von 250 T€ zur  Teilfi-
nanzierung aus Eigenmitteln gebildet.

Wir  werden  damit  unserem  satzungsgemäßen
Auftrag in Form von neuem Wohnraum gerecht,
bei guter Qualität und dies zu bezahlbaren Mie-
ten.

Klaus Wehnert
1. Vorsitzender

Neuwahl des Vorstandes

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt turnus-
gemäß  alle  drei  Jahre,  nach  der  letzten  Wahl
2011 nunmehr 2014.

Von den bisherigen Mitgliedern des erweiterten
Vorstandes stellen sich nicht mehr zur Wieder-
wahl die Herren Eckart Niepelt und Peter Paulini
nach 3 bzw. 18 Jahren Vorstandstätigkeit.

Bereits zum 06.07.2013 ist Herr Jürgen Gernetz-
ke nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit zurückge-
treten.

Für  die  langjährige,  erfolgreiche  und  wertvolle
Mitarbeit  im  erweiterten  Vorstand  wird  hiermit
Dank ausgesprochen.
Es ist zu bedauern, dass eine weitere Mitarbeit
aus  persönlichen  Gründen  nicht  mehr  möglich
ist.

Zur Wiederwahl in den engeren Vorstand stellen
sich auf Empfehlung des erweiterten Vorstands
in seiner Sitzung am 11.03.2014:
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Klaus Wehnert     1.Vorsitzender
Hans-Otto Düvel     2. Vorsitzender
Lutz Woltersdorf     Schatzmeister
Dr. Stefan Breitkopf     Protokollführer 

    (Beisitzer)

Ferner stellen sich zur Wiederwahl in den erwei-
terten Vorstand

Robert Hopf
Helmut Lüder
Carsten Paulini     neu ab 07.07.2013
Ulrich Willeckes

sowie zur Neuwahl in den erweiterten Vorstand 

Peter Breuert
Sabine Plätrich

Ich  bitte  Sie  in  der  Mitgliederversammlung  am
23.06.2014  um  Zustimmung  zu  dem  Wahlvor-
schlag,  Sie  wählen  damit  ein  bewährtes  Team
mit zwei Neuzugängen, auf deren fachliche wie
berufliche Qualifikation Sie vertrauen können.

Neue Pflichtangaben hinsichtlich der energe-
tischen Qualität von Objekten in Immobilien-
anzeigen

Seit dem 1. Mai 2014 gilt in Deutschland die no-
vellierte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Danach müssen Eigentümer wie gegebenenfalls
von diesen eingeschaltete Makler bestimmte An-
gaben zur energetischen Qualität  des Objektes
mitteilen. Eine Zuwiderhandlung stellt  eine Ord-

nungswidrigkeit  dar,  was ein  Bußgeld bis  zu €
15.000,-- nach sich ziehen kann.

Zur  Einsparung  hoher  Insertionskosten  können
grundsätzlich Abkürzungen gewählt werden, aber
bis heute gibt es von dem zuständigen Ministeri-
um dazu allerdings kein allgemeingültiges Abkür-
zungsverzeichnis.  Dies  wird  höchstwahrschein-
lich wegen eventuell möglicher Missinterpretatio-
nen erst durch die Rechtsprechung geklärt wer-
den können.

Es ist daher darauf zu achten, dass bei einer Im-
mobilienanzeige  ein  entsprechendes  Abkür-
zungsverzeichnis aufgeführt ist.

Wir  kennen  zwei  Energieausweise,  den  Ver-
brauchs- und den Bedarfsausweis. Der Energie-
verbrauchsausweis sollte durch ein V, der Ener-
giebedarfsausweis durch ein  B dargestellt  wer-
den. 

In der „Kurzübersicht“  sollten folgende Angaben
aufgeführt sein:

Art des Energieausweises (Energieverbrauchs-
ausweis: V; Energiebedarfsausweis: B)

Der Energieverbrauchs- bzw. -bedarfswert in
kWh (m²a) gemäß § 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV, z.B.
157 kWh

Der wesentliche Energieträger: 

1. Koks, Braun- und Steinkohle: Ko
2. Heizöl: Öl
3. Erdgas, Flüssiggas: Gas
4. Fernwärme: FW
5. Holzpellets, Brennholz, Holzhackschnitzel:

Hz
6. Elektrische Energie, Wärmepumpe, 

Strommix: E

Baujahr des Gebäudes  gemäß § 16 a Abs. 1
Nr. 4 EnEV, z.B. 1975

Energieeffizienzklasse  des  Wohngebäudes,
nunmehr  geltend  ab  1.05.2014  neu  erstellten
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Energiepässen gemäß § 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV,
A+ - H, z. B. D

Die  neu  geschaffenen  Energieeffizienzklassen
ergeben sich unmittelbar  aus dem Endenergie-
verbrauch oder dem Endenergiebedarf und stel-
len sich wie folgt dar:

Energieklasse A+ <    30  Endenergie kWh/(m²a)
A   <    50
B   <    75
C   <  100
D   <  130
E   <  160
F   <  200
E   <  250
H   >  250

Diese  fanden  auch  entsprechende  Anwendung
bei unseren vorliegenden Energieausweisen.

Sollte noch kein Energieausweis vorliegen, sollte
in  der  Anzeige  darauf  unbedingt  hingewiesen
werden. Wenn keine Angaben gemacht werden,
ein Energieausweis aber vorliege, kann dies zur
Abmahnung führen.

Dies  vorausgeschickt  betrachten  wir  nun  die
Wohnanlagen unseres Vereins:

WA 1:      Bismarckstr. 46 – 47 c, 12169 Berlin -
                Steglitz:

Art :       Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        116 kWh
Wesentlicher Energieträger:     Fernwärme = FW
Baujahr des Wohngebäudes:   1926
Energieeffizienzklasse:        D

In Kurzform:          „V, 116 kWh, FW, Bj. 1926, D“

WA 2:      Gersdorfstr. 44-50/ Blumenweg 14, 
                14 a, 12105 Berlin - Mariendorf

Art :      Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        176 kWh

Wesentlicher Energieträger:     Öl
Baujahr des Wohngebäudes:   1929
Energieeffizienzklasse:        F

In Kurzform:          „V, 176 kWh, Öl, Bj. 1929, F“

WA 3:       Tietzenweg 3, 5, 7 und Veilchenstr.
6,7, 12103 Berlin - Lichterfelde

Art:      Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        122 kWh
Wesentlicher Energieträger:     FW
Baujahr des Wohngebäudes:   1939
Energieeffizienzklasse:        D

In Kurzform:          „V, 122 kWh, FW, Bj. 1939, D“

WA 4:        Blumenweg 15, 16, 16 a, 17, 12105
Berlin - Mariendorf       

Art:      Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        181 kWh
Wesentlicher Energieträger:     Öl
Baujahr des Wohngebäudes:   1955
Energieeffizienzklasse:        F

In Kurzform:          „V, 181 kWh, Öl, Bj. 1955, F“

WA 5:         Stubenrauchstr.  38,  Fehlerstr.  6,
12161 Berlin - Friedenau

Art:      Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        168 kWh
Wesentlicher Energieträger:     Öl
Baujahr des Wohngebäudes:   1958
Energieeffizienzklasse:        F

In Kurzform:          „V, 168 kWh, Öl, Bj. 1958, F“

WA 6:          Blumenweg 21, 21 a /Blumenweg 22
– 24, 12105 Berlin - Mariendorf

Art:      Energie-Verbrauchsausweis = V
Energieverbrauchswert:        171 kWh
Wesentlicher Energieträger:     Öl
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Baujahr des Wohngebäudes:   1961
Energieeffizienzklasse:        F

In Kurzform:          „V, 171 kWh, Öl, Bj. 1961, F“

Diese Angaben müssen nur die ab Mai 2014 neu
erstellten Ausweise aufweisen. Die bisher vorlie-
genden Energieausweise behalten 10 Jahre ihre
Gültigkeit.

Sogenannte Energieexperten sind nun ernsthaft
der  Meinung,  dass  mit  diesen  Ausweisen  dem
Verbraucher,  Mieter  oder  Käufer  grundsätzlich
Klarheit  über  den  Energieverbrauch  gebracht
wird und damit die Vergleichbarkeit von Wohnob-
jekten verbessert wird. 

Gut, es wird nun bei einem Energie-Verbrauchs-
ausweis aufgezeigt, wie viel Energie pro m² und
Jahr verbraucht wurde. Dabei wird allerdings völ-
lig übersehen, dass zum einen in die  Berech-
nung nur die letzten Jahre eingehen und zum an-
deren, dass etwa 50 % des Energieverbrauchs
vom Nutzungsverhalten der Bewohner abhängt. 

Beim Energiebedarfsausweis sieht es auch nicht
besser aus. Er wird rein rechnerisch ermittelt. Auf
Einbeziehung  welcher  Parameter  fußt  er?  Die
baulichen Verhältnisse einzubeziehen mag noch
einigermaßen möglich sein, aber das bereits er-
wähnte individuelle Nutzungsverhalten wird man
sicher nie standardisieren können, es sei denn,
es würde eine Maximalerwärmbarkeit  auf – sa-
gen  wir  mal  –  20  °  des  Wohnobjektes  vorge-
schrieben.

Unsere IBAN:

DE59100708480374685600

Unsere BIC:

DEUTDEDB110
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